
Dornbirner

Seeinbertner.

Elfter Jahrgang.

Organ für alle gemeindeamtlichen Kundmachungen.

Das „Dornbirner Gemeindeblatt" erscheint jeden Sonntag Morgen und kostet
ganzjährig fl. 1.50, halbjährig 75 kr., mit Postversendung ganzjährig fl. 2.10. Inserate

werden mit 5 kr. für den Raum einer gewöhnlichen Druckzeile berechnet. Die Inserate

müssen spätestens bis Freitag Mittag franko im Gemeindeamte abgegeben werden.

Nr. 39. Sonntag, 26. September. 1880.

Rundmachungen.

Alle Diejenigen, welche mit den dießjährigen Gemeindesteuern, Holz¬
kaufschillingen und Pachtzinsen rc, noch im Rückstande sind, werden hiemit
aufgefordert, dieselben bis längstens Ende dieses Monats bei Vermeidung
von Kosten, eventuell Exekution an die Gemeindekasse abzuführen.

Dornbirn, am 12. September 1880.

Die Gemeindevorstehung.

Die Gemeinden Lustenau und Dornbirn beabsichtigen den Lustenauer
Landgraben ausräumen und auf die ursprüngliche Sohle austiefenzu
lassen. Die diesbezügliche Absteigerung findet am nächsten Donnerstag

den 30. d. Mts. Nachmittags 1 Uhr angefangen an Ort und Stelle statt.
Mit der Absteigerung wird an der Dornbirner Ach bei der Aus¬

mündung des Landgrabens begonnen.

Alle weiteren Bestimmungen werden bei der Absteigerung bekannt
gegeben. Die Länge jeder Abtheilung wurde in der Correctionslinie auf
200 Meter und für die übrige Strecke auf 300 Meter bestimmt.

Diejenigen Grundbesitzer, welche mit ihren Grundstücken an den Land¬

graben stoßen, werden hiermit aufgefordert, die Streue rc. dem Landgraben


